[image: image1.wmf][image: image2.png]/’.)ﬁﬂ.




Änderungen der Einreihungsregeln BUV und NBUV – Stellungnahme des Autogewerbeverbandes der Schweiz

	SUVA

Dr. Felix Jenni

Abteilungsleiter Versicherungstechnik 
Fluhmattstrasse 1

Postfach 4358

6002 Luzern

	

	

	Bern, 27. März 2008 // BS

	G:\BV\Rechtsdienst\Vernehmlassungen\2008\Suva-Anhörung-Einreihungsregeln.doc

	Änderungen der Einreihungsregeln BUV und NBUV
Stellungnahme des AGVS, Autogewerbeverbandes der Schweiz


Sehr geehrter Herr Jenni 

Der AGVS, Autogewerbeverband der Schweiz, der seit 1927 die Interessen von heute rund 4'000 Garagenbetrieben aus der Schweiz und dem Fürstentum Liechtenstein vertritt, dankt für die Gelegenheit, im Rahmen der eingangs erwähnten Anhörung Stellung nehmen zu können.
Maximal zulässige jährliche Prämienänderung
Grundsätzlich befürwortet der AGVS, dass die neue Regelung der progressiven Ausgestaltung des Grundtarifs Rechnung trägt und nach Prämienstufen differenziert. In den tiefsten Stufen des Grundtarifs darf der Prämiensatz um maximal 6 Stufen pro Jahr angepasst werden, während in den höchsten Stufen des Grundtarifs lediglich eine Prämienänderung um zwei Stufen pro Jahr zulässig ist.

Der BUV-Basissatz 2008 der Garagisten, somit der Klasse 13D AO, beträgt 0.8560% netto und befindet sich auf der Stufe 78. Das heisst, bis heute durfte der Basissatz um maximal 4 Stufen, die rund 20% entsprechen, angepasst werden. Nach der neuen Regelung befindet sich die Klasse 13D AO im Bereiche der Stufen 61 – 80, was künftig eine maximale jährliche Prämienänderung von 5 Stufen erlauben würde. Dies kann für einzelne unserer Mitglieder negativ sein. In solchen Fällen wäre es wünschenswert, wenn die Prämienanpassung wie bis anhin maximal um 4 Stufen und über einen Zeitraum der nachfolgenden 4 Jahre vorgenommen würde. Damit könnten unnötige Härtefälle vermieden werden.
In Bezug auf den NBUV-Basissatz bringt die neue Regelung – soweit für uns ersichtlich – keine Änderungen für unsere Mitglieder.
Risikokonzerne

Die Möglichkeit der Bildung von so genannten Risikokonzernen erachtet der AGVS als wirtschaftlich sinnvoll. Damit kann eine Konzernleitung entscheiden, ob sie die zu ihrem Konzern angehörenden Betriebe zum Zweck der gemeinsamen Prämienbemessung zu einer Risikoeinheit zusammenschliessen möchte oder nicht.
Betriebsübernahme

Der AGVS erachtet die neue Regelung als sinnvoll, wonach sichergestellt werden soll, dass im Rahmen von Betriebsübernahmen nur Risikoerfahrungen übertragen werden, wenn davon ausgegangen werden kann, dass das Risiko des alten Betriebs genügend repräsentiert ist und im neuen Betrieb einen massgebenden Einfluss hat. Damit werden Missbrauchsfälle verhindert und diejenigen Betriebe gestärkt, die sich korrekt verhalten.
Wechsel von Betrieben und Betriebskategorien von Privatversicherern zur Suva
Der AGVS befürwortet in Bezug auf die Suva-Unterstellung eine etappenweise Angleichung zum Netto-Prämiensatz im Suva-Grundtarif. Jedoch sollte den Betrieben, die von einem Privatversicherer neu zur Suva wechseln, im Sinne der Transparenz bereits zu Beginn des Wechsels die  voraussichtlichen „Endprämien“ mitgeteilt werden. Damit können sich die Betriebe auf die neuen Bedingungen einstellen.
Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Stellungnahme.
Freundliche Grüsse

AGVS, Autogewerbeverband der Schweiz
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